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Unechte Steuerbefreiung
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Vermietung an unecht
steuerbefreite Mieter

Die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, worunter auch die Nutzung 
an Geschäftsräumen und Büroflächen fällt, ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei, 
es liegt eine sogenannte „unechte Steuerbefreiung“ vor. Je nach Nutzungsform 
und Art des Mieters sind jedoch maßgebliche Besonderheiten und Ausnahmen 
zu beachten.
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D ie Umsatzsteuer ist – im Gegen-
satz zur Mehrwertsteuer – eine 
indirekte Steuer und betrifft 

den Austausch von Waren oder Dienst-
leistungen zwischen Unternehmern und 
Verbrauchern. Bei Dienstleistungen 
zwischen zwei Unternehmern muss die 
Steuer zwar abgeliefert werden, es kann 
aber ein Vorsteuerabzug geltend gemacht 
werden. Dadurch stellt die Umsatzsteuer 
für einen Unternehmer einen durchlau-
fenden Posten dar. Für die Vermietung 
von Immobilien zeigt sich ein differen-
zierteres Bild zwischen dieser grundsätz-
lichen Behandlung der Umsatzsteuer und 
der einleitend erwähnten unechten Steu-
erbefreiung. Diese impliziert, dass der 
Vermieter für seine Leistungen einerseits 
keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen 
und andererseits keinen Vorsteuerabzug 
geltend machen darf. Konkret stellt sich 
die Frage, wann in Zusammenhang mit 
der Vermietung (dennoch) eine Umsatz-
steuer vorgeschrieben werden kann.

Vermietung zu Wohnzwecken
Für Vermietungen zu Wohnzwecken gibt 
es eine Ausnahme, hier kommt der ermä-
ßigte Steuersatz von zehn Prozent ver-
pflichtend zur Anwendung. Ausgenom-
men davon sind die Lieferung von Wärme 
und die Vermietung von beweglichen Ein-
richtungsgegenständen, hierbei kommt 
der Normalsteuersatz von 20 Prozent zur 
Anwendung. Ebenso gilt der Normalsteu-
ersatz von 20 Prozent bei der Vermietung 
für das Abstellen von Fahrzeugen.

Vermietung von Gewerbeobjekten
Für die restlichen Vermietungen, konkret 
also für Gewerbeobjekte, kann der Ver-
mieter eine Option in Anspruch nehmen, 
wodurch dem Mieter 20 Prozent Umsatz-
steuer vorgeschrieben werden und der Ver-
mieter die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs 
hat. Dafür gilt jedoch die maßgebliche Ein-
schränkung, dass der Mieter für mindestens 
95 Prozent seiner Umsätze umsatzsteuer-
pflichtig sein muss. Hier gibt es eine Rei-Fo
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Text Christian Schnobrich und Alexander Scheuch

he von Berufsgruppen beziehungsweise 
Institutionen, auf die dies jedenfalls nicht 
zutrifft. Dazu zählen beispielsweise:
n	 	Versicherungsmakler, Versicherungen
n	 	Ärzte sowie Psychotherapeuten
n	 	Kleinunternehmer
n	 	Banken
n	 	Kranken- und Pflegeanstalten
n	 	Kindergärten
n	 	Kultureinrichtungen
n	 	Diverse Vereine 

Das bedeutet, dass bei der Vermietung 
von Büroflächen, Geschäftsräumen oder 
Lagerflächen an derartige Berufsgruppen 
keine Möglichkeit des Vorsteuerabzugs 
besteht. Zudem muss der Vermieter eine 
Vorsteuerberichtigung für bestimmte Auf-
wendungen (wie beispielsweise Herstel-
lungsaufwand oder Großreparaturen) der 
letzten 20 Jahre vornehmen. Ein typisches 
Beispiel dafür ist der Einbau von Aufzugs-
anlagen in die Liegenschaften.
Im Gegensatz zur dargestellten unechten 
Steuerbefreiung wird bei der sogenannten 
echten Steuerbefreiung der Vorsteuerab-
zug gewährt. Diese Konstellation kommt 
häufig bei der Vermietung an Diplomaten 
zur Anwendung.

Individuelle Lösungen
Primär ist der Eigentümer mit den Nach-
teilen des Vorsteuerverlustes oder allfäl-
liger Rückzahlungen belastet. Es wäre 
jedoch eine verkürzte Schlussfolgerung, 

„Wir haben in den letzten Jahren zahlrei-
che Ärzte erfolgreich bei der Suche nach 

einem geeigneten Ordinationsstandort un-
terstützt. Von grossem Nutzen war dabei, 
neben unserer fundierten Erfahrung mit 

der Thematik der unechten Steuerbefreiung, 
der intensive Kontakt zu Vermietern, die die 

Anmietung von Ordinationsflächen unter 
diesen Voraussetzungen ermöglichen.“  

Mag. Christian Schnobrich, 
Rustler Immobilientreuhand

dass eine Vermietung an die genannten 
Zielgruppen zu vermeiden ist beziehungs-
weise keinen Sinn ergibt. So können in 
den Mietverträgen entsprechende Rege-
lungen getroffen werden, dass der Mieter 
die Vorsteuern über einen Aufschlag auf 
die ursprünglich kalkulierte Miete oder 
durch eine jährliche Abrechnung der 
entgangenen Vorsteuern bezahlt. Ebenso 
können Rückverrechnungen von Großre-
paraturen oder Sanierungen in längerfris-
tigen Mietvereinbarungen mitberücksich-
tigt werden.
Umso wichtiger ist in diesem Zusammen-
hang ein enges Zusammenspiel zwischen 
Immobilienvermittler, Vermieter und 
dem Mietinteressenten und eine genaue 
Kenntnis zu den laufenden Aufwendun-
gen und getätigten Investitionen bei der 
jeweiligen Liegenschaft, um vernünftige 
und für alle Seiten befriedigende Lösun-
gen zu finden. n

DatenKontakt
Möchten Sie mehr zum Thema der unechten 

Steuerbefreiung erfahren oder haben Sie 

Bedarf an der Anmietung von Büroflächen 

und Ordinationen? Wir beraten Sie gerne! 

Mag. Christian Schnobrich
Tel. 0676 834 34 679

schnobrich@rustler.eu




